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(54) TEILBARER KASTEN

(57) Die Erfindung betrifft einen teilbaren Kasten (2),
der zwei Kastenhälften (4) aufweist, die in einer Teilungs-
ebene (10) mit Koppelwänden (26) aneinander stoßen,
wobei die Koppelwände (26) Riegelvorrichtungen (20)
umfassen, mittels welcher die Kastenhälften (4) lösbar
aneinander befestigbar sind. Dabei ist vorgesehen, dass
die Koppelwände (26) Riegelgriffe (22) zur Betätigung

der Riegelvorrichtungen (20) aufweisen, mittels welcher
die Riegelvorrichtungen (20) in einen verriegelten Zu-
stand und in einen entriegelten Zustand verschiebbar
sind.

Die Erfindung betrifft auch eine entsprechend aus-
gebildete Kastenhälfte (4).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen teilbaren Kasten,
insbesondere einen teilbaren Flaschenkasten.

Stand der Technik

[0002] Es sind teilbare Kästen bekannt, welche mittels
eines Handgriffs in zwei Kastenhälften aufgeteilt werden
können, wobei jeweils ein Handgriff in der Mitte der bei-
den Kastenhälften angeordnet ist. Ein derartiger Kasten
wird beispielsweise in der DE 10 2012 000 504 A1 offen-
bart. Bei Mittelhandgriffen hat sich als nachteilig heraus-
gestellt, dass sich das System einseitig, d. h. nur an ei-
nem Griff lösen lässt, was die Stabilität eines zusammen-
gesetzten Kastens beeinträchtigt. Ein weiterer Nachteil
ist, dass die Kastenhälften sich beim Tragen aus dem
Handgelenk heraus verdrehen und jemandem gegen
den Körper, z. B. gegen die Beine oder gegen die Knie
schlagen können.
[0003] Darüber hinaus sind Kästen bekannt, bei wel-
chen die Kastenhälften mittels eines schwenkbaren Griff-
bügels in zwei Hälften getrennt werden können, bei-
spielsweise aus der EP 0 388 504 B1. Der schwenkbare
Griffbügel wird dabei als ein Tragegriff verwendet. Ein
Nachteil dieses System ist, dass ein Griffbügel aus einem
hochwertigen Material benötigt wird, der geeignet ist, um
die Lasten aufzunehmen. Eingesetzt wird hier beispiels-
weise glasfaserverstärktes Polypropylen, wohingegen
der Rest des Kastens aus Polyethylen gefertigt werden
kann. Ein weiterer Nachteil des Systems ist das typische
Durchwippen des Griffbügels beim Tragen des gefüllten
Kastens.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen teilbaren Kasten zu schaffen, der sich leicht und un-
kompliziert zusammensetzen und auseinandernehmen
lässt und der darüber hinaus die genannten Nachteile
überwindet.

Offenbarung der Erfindung

[0005] Die Aufgabe wird gelöst durch einen teilbaren
Kasten mit den Merkmalen des unabhängigen An-
spruchs. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind
in den Unteransprüchen angegeben.
[0006] Bei einem erfindungsgemäßen teilbaren Kas-
ten, der zwei nicht notwendigerweise aber bevorzugt
gleichartig gestaltete Kastenhälften aufweist, die in einer
Teilungsebene mit Koppelwänden aneinanderstoßen, ist
vorgesehen, dass die Koppelwände Riegelvorrichtun-
gen umfassen, mittels welcher die Kastenhälften lösbar
aneinander befestigbar sind, und dass die Koppelwände
Riegelgriffe zur Betätigung der Riegelvorrichtungen auf-
weisen, mittels welcher die Riegelvorrichtungen in einen
verriegelten Zustand und in einen entriegelten Zustand
verschiebbar sind.
[0007] Im Gegensatz zu bekannten Lösungen sind die
Riegelgriffe, d. h. die Betätigungselemente der Riegel-

vorrichtung, bei der erfindungsgemäßen Lösung den
Koppelwänden zugeordnet, d. h. innerhalb dieser ange-
ordnet, in oder an diesen verbaut und/oder zumindest
zum Teil in diese hinein versenkbar vorgesehen. Insbe-
sondere werden die Riegelgriffe in einer bevorzugten
Ausführungsform der Erfindung nicht als Tragegriffe ein-
gesetzt. Bevorzugt werden die entkoppelten Kastenhälf-
ten an Griffleisten getragen, die beispielsweise an den
Querseiten, d. h. Stirnseiten der Kastenhälften angeord-
net sind. Besonders vorteilhaft kann die Erfindung bei
geteilten 10er, 11er und 12er Kastenhälften angewendet
werden, bei denen eine Gefacheeinteilung bzw. Fla-
schenanordnung so ausgestaltet ist, dass die Flaschen
jeweils am stirnseitigen Griff zurückgesetzt sind, um ei-
nen optimalen Eingriff zu ermöglich und die Verletzungs-
gefahr an insbesondere den Kronenkorken der Flaschen
zu vermeiden.
[0008] Die Riegelgriffe sind bevorzugt senkrecht zu ei-
nem Kastenboden, d. h. beispielsweise vertikal bezüg-
lich eines horizontal angeordneten Kastenbodens, oder
mit anderen Worten bei einem stehenden Kasten hoch
und runter, verschiebbar. Im Vergleich zu einer Lösung,
die parallel zum Kastenboden verschiebbare Riegelgriffe
aufweist, ergeben sich hierbei insbesondere Vorteile bei
einer Stapelung der Kastenhälften. Im Fall der Stapelung
drückt ein oberer Kasten typischerweise gleichmäßig auf
sämtliche Oberkanten einer unteren Kastens. Bei der er-
findungsgemäßen Lösung werden beim Stapeln die Rie-
gelgriffe in eine definierte Lage verschoben, z. B. in die
Koppelwände versenkt. In einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung wird hierbei erreicht, dass die
Riegelvorrichtungen sich im verriegelten Zustand befin-
den.
[0009] Nach einer bevorzugten Ausführungsform ste-
hen die Riegelgriffe im entriegelten Zustand über Ober-
kanten der Koppelwände hervor. Vorteilhaft ist der ent-
riegelte Zustand damit auch für ein ungeübtes Auge
leicht als solcher erkennbar.
[0010] Im verriegelten Zustand ist alternativ hierzu
oder zusätzlich hierzu bevorzugt vorgesehen, dass die
Riegelgriffe bündig mit den Oberkanten der Koppelwän-
de abschließen oder etwa in diese versenkt sind. Hier-
durch wird insbesondere eine Verletzungsgefahr für Be-
teiligte etwa beim Transport der Kästen minimiert.
[0011] Die Koppelwände sind bevorzugt gleich hoch
wie die vier Seitenwände des teilbaren Kastens ausge-
bildet. Insbesondere kann für einen Fall, dass der teilbare
Kasten vier umlaufende, gleich oder nicht gleich hoch
ausgebildete Seitenwände aufweist, vorgesehen sein,
dass die Riegelgriffe im entriegelten Zustand über sämt-
liche Oberkanten des teilbaren Kastens hervorstehen.
Die Oberkanten des Kastens bezeichnen dabei im Rah-
men der Erfindung diejenigen Kanten, die zu dem Kas-
tenboden maximal beabstandet sind. Im typischen Fall,
dass der teilbare Kasten vier umlaufende Seitenwände
aufweist, werden die Oberkanten des teilbaren Kastens
typischerweise durch die Oberkanten der Seitenwände
gebildet.
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[0012] Nach einer bevorzugten Ausführungsform um-
fasst die Riegelvorrichtung jeder Kastenhälfte Riegelna-
sen, die im verriegelten Zustand in Riegelschlaufen der
jeweils anderen Kastenhälfte eingreifen. Anstelle von
oder zusätzlich zu Riegelschlaufen können beliebige
Vorrichtungen zur Aufnahme der Riegelnasen vorgese-
hen sein, etwa Taschen oder Ausnehmungen, wobei die
Riegelschlaufen vorzuziehen sind, da sie leichter und
gründlicher gereinigt werden können.
[0013] Jede Kastenhälfte umfasst bevorzugt sowohl
Riegelnasen als auch Riegelschlaufen, welche mit den
entsprechenden Gegenstücken der anderen Kastenhälf-
te zusammenwirken. Bevorzugt sind mehrere, insbeson-
dere 2 bis 10, bevorzugt 3 bis 6, besonders bevorzugt 4
oder 5 Riegelnasen vorgesehen und weiter bevorzugt
übereinander angeordnet, um einen Teil der Riegelvor-
richtung zu bilden. Analog sind bevorzugt mehrere, ins-
besondere 2 bis 10, bevorzugt 3 bis 6, besonders bevor-
zugt 4 oder 5 Riegelschlaufen vorgesehen und weiter
bevorzugt übereinander angeordnet, um einen weiteren
Teil der Riegelvorrichtung zu bilden.
[0014] Nach einer Ausführungsform stehen die Riegel-
nasen und die Riegelschlaufen über die Teilungsebene
hervor, um einen Teil der Riegelvorrichtung zu bilden.
Gemäß einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass die
Riegelschlaufen dabei weiter über die Teilungsebene
hervorstehen als die Riegelnasen. Vorteilhaft wird hier-
durch erreicht, dass die Kastenhälften einzeln links und
rechts am Körper getragen werden können, und zwar
sowohl mit den Innenseiten Richtung Körper gerichtet
als auch mit den Außenseiten Richtung Körper gerichtet,
ohne dass ein erhöhtes Verletzungsrisiko durch die Rie-
gelnasen besteht. Die Riegelschlaufen und auch die Rie-
gelnasen können insbesondere abgerundet geformt
sein, so dass Verletzungen vermieden werden können.
Alternativ hierzu können die Riegelschlaufen genau so
weit über die Teilungsebene hervorstehen wie die Rie-
gelnasen.
[0015] Nach einer bevorzugten Ausführungsform wei-
sen zumindest eine, bevorzugt mehrere Riegelschlaufen
Hinterschneidungen auf, mittels welcher eine Zwangs-
führung der Kastenhälften beim Aneinandersetzen der
Kastenhälften erfolgt. Die Hinterschneidungen verhin-
dern ein ungewolltes Auseinandergleiten der beiden
Kastenhälften bei der Entriegelung d. h. bei der Lösung
ihrer Verbindung miteinander. Weiterhin ist hierdurch bei
der Zusammenfügung der Kastenhälften haptisch wahr-
nehmbar, wann die Verriegelung möglich ist.
[0016] Jede Riegelvorrichtung umfasst zumindest ein,
bevorzugt genau ein verschiebbares Element. Das ver-
schiebbare Element weist dabei mindestens zwei, ins-
besondere genau zwei bevorzugt starr miteinander ver-
bundene verschiebbare Riegelleisten auf. Die Verbin-
dung der Riegelleisten ist beispielsweise mittels einer
Riegelleistenbrücke realisiert, an welcher bevorzugt mit-
tig der Riegelgriff angeordnet ist. Die Riegelleisten sind
bevorzugt senkrecht zum Kastenboden verschiebbar in
den Koppelwänden angeordnet, um den Riegelmecha-

nismus bereitzustellen.
[0017] Gemäß einer möglichen Ausführungsform der
Erfindung können die Riegelleisten Stapelholme ausbil-
den. Als Stapelholme werden Holme bezeichnet, die bei
der Stapelung der Kästen zur Lastabtragung beitragen
können. Alternativ oder zusätzlich hierzu können die Rie-
gelleisten in Stapelholme ausbildenden Riegelleisten-
aufnahmen angeordnet sein. Alternativ oder zusätzlich
hierzu können auch Riegelleisten gemeinsam mit den
Riegelleistenaufnahmen derartige Stapelholme ausbil-
den. Vorteilhaft erhöhen die mit Teilen der Riegelvorrich-
tung ausgestatteten Holme die Tragkraft der Kästen.
Dies ist insbesondere deswegen vorteilhaft, da die Hol-
me der teilbaren Kästen auf Grund der asymmetrischen
Flaschenanordnung (20 bzw. 22 x 0,5 l Flaschen) oder
auf Grund der linearen Flaschenanordnung (24 x 0,33 l
Flaschen) im Vergleich zu vorherrschend in Standard-
kästen linearen Anordnung klein dimensioniert sind. Im
Rücklauf sind alle Teile vorteilhaft wieder miteinander
kombinierbar. Ein weiterer Vorteil sind die niedrigen An-
schaffungskosten, da nur ein identisches Werkzeug zur
Herstellung beider Kastenhälften notwendig ist.
[0018] Die Riegelleisten umfassen die Riegelnasen
und sind bevorzugt fest oder starr mit diesen verbunden
und insbesondere einstückig mit diesen ausgebildet, bei-
spielsweise als ein Spritzgussteil. Die Riegelschlaufen
sind bevorzugt starr mit den Koppelwänden verbunden
und insbesondere einstückig mit diesen ausgebildet, bei-
spielsweise als ein weiteres Spritzgussteil. Alternativ
kann vorgesehen sein, dass die Riegelschlaufen mit den
Riegelleisten fest oder starr verbunden, insbesondere
einstückig mit diesen ausgebildet sind und dass die Rie-
gelnasen fest oder starr mit den Koppelwänden verbun-
den, insbesondere einstückig mit diesen ausgebildet
sind. Weiter alternativ kann vorgesehen sein, dass jede
Riegelleiste sowohl mindestens eine Riegelnase als
auch mindestens eine Riegelschlaufe aufweist, welche
somit verschiebbar sind und dass die Koppelwände die
entsprechenden Gegenstücke aufweisen.
[0019] Typischerweise kann ein formschlüssiges An-
einandersetzen der Kastenhälften nur dann erfolgen,
wenn sich die Riegelgriffe im entriegelten Zustand befin-
den. Die Riegelvorrichtungen weisen außerdem bevor-
zugt Führungselemente insbesondere in Form von
Steckbuchsen oder Stiften auf, welche derart miteinan-
der in Eingriff gebracht werden können, dass die Riegel-
griffe der beiden Kastenhälften miteinander gekoppelt
sind und nur gemeinsam die Riegelvorrichtungen in den
verriegelten Zustand und in den entriegelten Zustand
verschieben können. Hierdurch wird vorteilhaft eine ein-
seitige Entriegelung der Kastenhälften mit den damit ver-
bundenen Instabilitäten unmöglich gemacht.
[0020] Für den Fall, dass der teilbare Kasten eine
Längsseite und eine kürzere Querseite aufweist, ist be-
vorzugt vorgesehen, dass die Teilungsebene parallel zu
der Querseite des teilbaren Kastens orientiert ist. Erfin-
dungsgemäße teilbare Kästen können insbesondere ei-
ne Grundfläche von 300 x 400 mm aufweisen, wobei die
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Kastenhälften bevorzugt jeweils 300 x 200 mm Grund-
fläche aufweisen. Die bevorzugten Gebindegrößen für
die vorgestellte Erfindung sind 20 x 0,5 Liter, 22 x 0,5
Liter und 24 x 0,33 Liter. Insbesondere sind Anwendun-
gen für den Biermarkt und auch für den Saft- und Was-
sermarkt vorgesehen. Weitere bevorzugte Größen sind
266 mm x 400 mm und 300 mm x 400 mm, was je nach
Flaschendurchmesser den gängigen Gebindegrößen 12
x 0,75 l und 12 x 1,0 l mit Glas- oder PET-Flaschen ent-
spricht. Weitere Gebindegrößen sind möglich, u. a. auch
für 36 Flaschen.
[0021] Überraschend hat sich herausgestellt, dass es
möglich ist, den teilbaren Kasten derart auszubilden,
dass die Kastenhälften auch vollwertige Kleingebinde bil-
den. Die Längsseite des teilbaren Kastens ist dabei im
zusammengesetzten Zustand nicht kleiner als 396 mm,
wobei die Querseiten der Kastenhälften, gemessen zu-
sammen mit der Riegelvorrichtung, nicht größer als 201
mm ausgebildet sind. Vorteilhaft liegt ein derartig ausge-
bildeter teilbarer Kasten somit in der Maßtoleranz 300 x
400 plus/minus 0,5% bis 1%, was typisch für die Gebin-
degröße 20 x 0,5 Liter ist, wobei die Kastenhälfte in der
Maßtoleranz 200 x 300 mm plus/minus 0,5% bis 1 %
liegen, was typisch für die Gebindegröße 10 oder 11 x
0,5 l ist.
[0022] Die Kastenhälften sind als vollwertige Kleinge-
binde bevorzugt mit einem Verbundboden ausgestattet,
so dass sie im Verbund stapelbar sind. Zugleich sind die
zusammengesetzten Kastenhälften, d. h. als teilbare
Kästen säulenförmig stapelbar. Sowohl die im Verbund
als auch säulenförmig gestapelten Kastenhälften bzw.
Kästen können dabei ohne nennenswerten seitlichen
Überstand auf Europoolpaletten angeordnet werden, so
dass in einem LKW zwei Europoolpaletten nebeneinan-
der transportiert werden können.
[0023] Diese Maßtoleranzen werden bevorzugt da-
durch erfüllt, dass der Kasten zur Aufnahme sogenannter
0,5 l NRW-Flaschen mit einer Maßtoleranz von 67,5 mm
plus/minus 1,4 mm ausgelegt wird. Weiterhin bevorzugt
ist in dieser Ausführungsform, dass die Riegelschlaufen
genau so weit über die Teilungsebene hervorstehend
ausgebildet werden wie die Riegelnasen.
[0024] Bevorzugt sind die Koppelwände in einer
Wandstärke ausgebildet, die der Wandstärke der gegen-
überliegenden Seitenwände entspricht. Mit Wandstärke
kann im Rahmen der Erfindung eine mechanische Be-
lastbarkeit der Wand bezeichnet werden, was insbeson-
dere eine Stapelbelastbarkeit einschließt, aber auch eine
Wanddicke. Durch den kompakt in der Koppelwand un-
tergebrachten Verriegelungsmechanismus wird eine ho-
mogene Erscheinungsform der Kastenhälften als voll-
wertiges Kleingebinde bereitgestellt, und die Belastbar-
keit bei der Stapelung ist zusätzlich auch gegeben.
[0025] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass zumin-
dest außerhalb der Kastenecken die Koppelwände Hol-
me aufweisen, welche Holmen der gegenüberliegenden
Seitenwände entsprechen. Dies bezieht sich insbeson-
dere auf Holme, die durch die Riegelvorrichtungen rea-

lisiert sind. Für den Fall, dass die Kastenecken der Kas-
tenhälften gleichartig ausgebildet sind, kann vorgesehen
sein, dass zusätzlich hierzu auch in den Kastenecken
die Koppelwände solche Holme aufweisen, welche den
Holme der gegenüberliegenden Seitenwände in den
Kastenecken entsprechen. Hierdurch wird eine homoge-
ne Erscheinungsform der Kastenhälften als vollwertiges
Kleingebinde bereitgestellt.
[0026] Vorteilhaft können die Koppelwände als Wer-
befläche genutzt werden. Somit können die Kastenin-
nenhälften auch nach auswärts gerichtet getragen wer-
den, und eine Werbung ist sichtbar. Bevorzugt sind die
Koppelwände mit Stoßleisten oder Stoßrändern, bzw.
Druckschutzleisten oder Druckschutzrändern ausgestat-
tet, die bezüglich der Teilungsebene gegenüber der
Groß- oder Innenfläche der Koppelwand etwas vorste-
hen, so dass die aneinandergesetzten Kastenhälften mit
ihren Koppelwänden nicht vollflächig aneinander stoßen.
Eine eventuell auf den Koppelwänden vorhandene Wer-
bung, beispielsweise eine Prägung, ein Druck, ein Relief,
ein Etikett oder ein Inmould-Label, ist dadurch vor Abrieb
geschützt. Die Stoßränder können umlaufend ausgestal-
tet sein oder abschnittsweise vorhanden sein. Sie befin-
den sich bevorzugt im Randbereich der Koppelwände.
[0027] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
wird eine Kastenhälfte insbesondere zur Verwendung in
einem der beschriebenen teilbaren Kästen vorgeschla-
gen, wobei die Kastenhälfte eine Koppelwand aufweist,
welche eine Riegelvorrichtung umfasst, mittels welcher
die Kastenhälfte an einer weiteren Kastenhälfte lösbar
aneinander befestigbar ist. Dabei ist weist die Koppel-
wand zumindest einen Riegelgriff zur Betätigung der Rie-
gelvorrichtung auf, mittels welchem die Riegelvorrich-
tung in einen verriegelten Zustand und in einen entrie-
gelten Zustand verschiebbar ist.
[0028] Wie zuvor beschrieben ist bevorzugt vorgese-
hen, die Kastenhälfte derart auszubilden, dass sie ein im
Verbund stapelbares vollwertiges Kleingebinde bildet.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0029] In den Figuren sind mögliche Ausführungsbei-
spiele der Erfindung dargestellt.
[0030] Es zeigen

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines teilbaren
Kastens gemäß einer Ausführungsform der
Erfindung,

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht einer Kasten-
hälfte gemäß einer Ausführungsform der Er-
findung,

Fig. 3 eine weitere perspektivische Ansicht einer
Kastenhälfte gemäß einer Ausführungsform
der Erfindung,

Fig. 4 eine Draufsicht auf eine Koppelwand,
Fig. 5 eine Schnittdarstellung der in Fig. 4 dargestell-

ten Koppelwand mit einer Schnittebene, die
parallel zur Zeichenebene von Fig. 4 orientiert
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ist,
Fig. 6 eine perspektivische Ansicht eines verschieb-

baren Elements,
Fig. 7 eine Detailansicht eines Endstücks einer Rie-

gelleiste,
Fig. 8 einen Längsschnitt durch eine Riegelvorrich-

tung,
Fig. 9 eine Draufsicht auf eine Riegelvorrichtung ge-

mäß einer Ausführungsform aus einer Pers-
pektive von unterhalb eines erfindungsgemä-
ßen Kastens,

Fig. 10 einen Querschnitt durch eine Riegelvorrich-
tung gemäß einer weiteren Ausführungsform,

Fig. 11 eine perspektivische Ansicht eines Details ei-
ner Kastenhälfte,

Fig. 12 eine perspektivische Ansicht eines Riegelgrif-
fes und einer Riegelleistenbrücke,

Fig. 13 eine Draufsicht auf eine Querseite einer Kas-
tenhälfte,

Fig. 14 eine Draufsicht auf eine Kastenhälfte gemäß
einer Ausführungsform der Erfindung,

Fig. 15 eine Draufsicht auf eine Kastenhälfte gemäß
einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung

Fig. 16 eine Draufsicht auf einen Kastenboden ge-
mäß einer Ausführungsform der Erfindung,

Fig. 17 eine Draufsicht auf eine Kastenhälfte gemäß
einer weiteren Ausführungsform der Erfin-
dung,

Fig. 18 eine Draufsicht auf eine Lage in einem Kas-
tenstapel,

Fig. 19 eine Draufsicht auf eine weitere Lage in einem
Kastenstapel,

Fig. 20 eine weitere perspektivische Ansicht einer
Kastenhälfte gemäß einer Ausführungsform
der Erfindung und

Fig. 21 eine weitere perspektivische Ansicht einer
Kastenhälfte gemäß einer Ausführungsform
der Erfindung.

Ausführungsformen der Erfindung

[0031] Die im Folgenden mit Bezug zu den Figuren
beschriebenen Ausführungsbeispiele sind für den Ge-
genstand der Erfindung nicht als einschränkend aufzu-
fassen. Dem Fachmann wird eine Vielzahl von Abwand-
lungen ersichtlich sein, welche im Rahmen der Paten-
tansprüche möglich sind.
[0032] In den Figuren werden gleiche oder ähnliche
Komponenten mit gleichen Bezugszeichen versehen,
wobei in der Beschreibung in Einzelfällen auf eine wie-
derholte Nennung dieser Komponenten verzichtet wird.
Die Figuren stellen den Gegenstand der Erfindung nur
schematisch dar.
[0033] Figur 1 zeigt eine perspektivische Ansicht eines
teilbaren Kastens 2 gemäß einer Ausführungsform der
Erfindung.
[0034] Der teilbare Kasten 2 umfasst zwei Kastenhälf-

ten 4, welche an ihren Längsseiten 8 aneinander gekop-
pelt sind. Insofern bilden vier Querseiten 6 der Kasten-
hälften 4 die zwei Längsseiten (ohne extra Bezugszei-
chen) des teilbaren Kastens 2 und die Längsseiten 8 der
Kastenhälften 4 die zwei Querseiten (ohne extra Bezugs-
zeichen) des teilbaren Kastens 2.
[0035] Der teilbare Kasten 2 ist bezüglich einer Mittel-
achse 11 achsensymmetrisch aufgebaut, d. h. er besteht
aus zwei Kastenhälften 4, welche typischerweise iden-
tisch ausgebildet und zueinander gegengleich angeord-
net sind. Der teilbare Kasten 2 dient zur Aufnahme von
zweimal zehn Gütern, insbesondere Flaschen.
[0036] In einer Teilungsebene 10 ist eine Riegelvor-
richtung 20 angeordnet, welche Gegenstand der Erfin-
dung ist und mit Bezug zu den folgenden Figuren näher
beschrieben wird. In der Teilungsebene 10 stoßen die
Kastenhälften 4 mit Koppelwänden 26 aneinander. Er-
kennbar umfasst die Koppelwand 26 die Riegelvorrich-
tung 20, mittels welcher die Kastenhälften 4 lösbar an-
einander befestigt sind.
[0037] An den Kastenhälften 4 sind jeweils drei Griff-
leisten 12 ausgebildet, nämlich jeweils zwei an deren
Querseiten 6 und jeweils eine an den Koppelwänden 26
gegenüberliegenden Seitenwänden 27. Die Griffleisten
12 befinden sich dabei an Oberkanten 13 des teilbaren
Kastens 2. Unterhalb der Griffleisten 12 sind Durchgriffs-
öffnungen 14 vorgesehen, wobei diese in nicht darge-
stellten Ausführungsformen auch große Sichtfenster bil-
den können, um die Sicht auf die darin befindlichen Güter
zu ermöglichen. Der teilbare Kasten wird im verriegelten
Zustand bevorzugt an einer oder beiden Griffleiste/n 12
der Längsseiten 8, d. h. an den Seitenwänden 27 getra-
gen. Einzeln werden die beiden Kastenhälften 4 dagegen
bevorzugt an einer oder beiden Griffleiste/n 12 der Quer-
seiten 6 getragen.
[0038] Die Kastenhälften 4 weisen an drei Kastene-
cken 15 Stapelholme 16 auf und an einer vierten Kas-
tenecke 15 eine Rundkante 18, in welcher ein weiterer
Stapelholm 80 angeordnet ist. Der teilbare Kasten 2 eig-
net sich daher insbesondere für ein Linearstapeln.
[0039] Figur 2 zeigt eine perspektivische Ansicht der
Kastenhälfte 4 und weitere Details der Riegelvorrichtung
20.
[0040] Die Riegelvorrichtung 20 umfasst ein ver-
schiebbares Element 23, welches zwei Riegelleisten 24
umfasst, die durch eine Riegelleistenbrücke 28 starr mit-
einander verbunden sind. Die Riegelleisten 24 sind in
schaftförmigen Riegelleistungsaufnahmen 30 aufge-
nommen.
[0041] An der Riegelleistenbrücke 28 ist oberseitig ein
Riegelgriff 22 vorgesehen, mittels welchem die Riegel-
vorrichtung 20 betätigbar ist, so dass sie in einen verrie-
gelten Zustand und in einen entriegelten Zustand über-
führt werden kann. Dargestellt ist hier ein verriegelter Zu-
stand. Die Riegelleistenbrücke 28 und der Riegelgriff 22
schließen dabei bündig mit einer Oberkante 86 der Kop-
pelwand 26 ab.
[0042] An der im Vordergrund dargestellten Rundkan-

7 8 



EP 3 015 382 A2

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

te 18 ist eine Werbefläche 19 vorgesehen, insbesondere
für Aufdrücke, Prägungen, Reliefs, Etiketten oder In-
mould-Label.
[0043] Figur 3 zeigt eine weitere perspektivische Auf-
nahme der Kastenhälfte 4, welche mit Bezug zu Figur 2
beschrieben wurde, wobei insbesondere weitere Details
der Riegelvorrichtung 20 dargestellt sind.
[0044] Außer dem verschiebbaren Element 23 um-
fasst die Riegelvorrichtung 20 acht Riegelschlaufen 32
und eine Abschlussschlaufe 34, welche an der Koppel-
wand 26 angeordnet sind. Die Riegelschlaufen 32 sind
in der dargestellten Ausführungsform einstückig mit der
Koppelwand 26 ausgebildet. Im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel sind einer ersten Riegelleiste 24 vier Rie-
gelschlaufen 32 zugeordnet und einer zweiten Riegel-
leiste 24 vier Riegelschlaufen 32 und die Abschluss-
schlaufe 34.
[0045] Figur 4 zeigt eine Draufsicht auf die Längsseite
8 der Kastenhälfte 4, welche die Koppelwand 26 bildet.
Der Riegelgriff 22 und die Riegelleistenbrücke 28 sind
leicht über die Oberkante 86 der Koppelwand 26 heraus-
gezogen. Die Riegelvorrichtung 20 ist somit in einem ent-
riegelten Zustand dargestellt. Die Riegelleisten 24 erstre-
cken sich im Wesentlichen von der Oberkante 86 bis zu
einem Kastenboden 44. Wenn ein weiterer Kasten (nicht
dargestellt) auf die Kastenhälfte 4 gestapelt wird, dann
wird die Riegelvorrichtung 20 mit dem Riegelgriff 22 und
der Riegelleistenbrücke 28 heruntergedrückt, bis diese
mit der Oberkante 86 bündig abschließt oder in diese
versenkt wird und in den verriegelten Zustand gerät.
[0046] Wie mit Bezug zu Figur 3 beschrieben wurde,
umfasst die dargestellte Ausführungsform pro Riegelleis-
te 24 die vier Riegelschlaufen 32, welche übereinander
angeordnet sind. Einer der beiden Riegelleisten 24 ist
außerdem die Abschlussschlaufe 34 zugeordnet, welche
oberhalb der Riegelschlaufen 32 angeordnet ist. In die
Abschlussschlaufe 34 greift im verriegelten Zustand in
dieser Ausführungsform keine Riegelnase 36. Die Ab-
schlussschlaufe 34 dient zur zusätzlichen Führung des
verschiebbaren Elements 23.
[0047] Die Riegelleisten 24 weisen im dargestellten
Beispiel je vier Riegelnasen 36 auf. Die Riegelnasen 36
hintergreifen im verriegelten Zustand die ihnen entspre-
chenden Riegelschlaufen 32.
[0048] Die Riegelschlaufen 32 sind mit Führungsnuten
42 versehen, welche mit an den Riegelnasen 36 vorge-
sehenen Stegen 90 (in Figur 4 nicht dargestellt, vgl. Figur
7) zusammenwirken.
[0049] Im Bereich der Oberkante 86 sind außerdem
Führungselemente 38, 40 vorhanden. Einer Riegelleiste
24 ist dabei eine Steckbuchse 38 zugeordnet und der
anderen Riegelleiste 24 ein Stift 40. Die Führungsele-
mente 38, 40 können derart miteinander in Eingriff ge-
bracht werden, dass die Riegelgriffe 22 der beiden Kas-
tenhälften 4 miteinander gekoppelt sind und nur gemein-
sam die Riegelvorrichtungen 20 in den verriegelten Zu-
stand und in den entriegelten Zustand verschieben kön-
nen.

[0050] Am Kastenboden 44 ist außerdem in bekannter
Weise ein Stapelrand 46 vorgesehen, welcher den ge-
stapelten Kästen Stabilität verleiht.
[0051] Figur 5 zeigt das Ausführungsbeispiel aus Figur
4 in einer Schnittdarstellung parallel zur Zeichenebene
von Figur 4 und oberhalb der Teilungsebene 10. Über
die Teilungsebene 10 stehen die Riegelnasen 36 und die
Riegelschlaufen 32 hervor. Auch die Steckbuchse 38 und
der Stift 40 stehen über die Teilungsebene 10 hervor.
[0052] Figur 6 zeigt das verschiebbare Element 23 in
perspektivischer Darstellung. Das verschiebbare Ele-
ment 23 wird beispielsweise einstückig in einem Spritz-
gussverfahren gefertigt und ist im Wesentlichen U-förmig
ausgestaltet, wobei die beiden U-Schenkel durch die Rie-
gelleisten 24 gebildet werden, die von der Riegelleisten-
brücke 28 verbunden werden. Wie beschrieben, sind an
den Riegelleisten 24 jeweils vier Riegelnasen 36, die
Steckbuchse 38 und der Stift 40 angeformt.
[0053] Figur 7 zeigt eine Detaildarstellung eines der
Enden der Riegelleiste 24 aus Figur 6.
[0054] Die Riegelleiste 24 umfasst dabei ein Hohlprofil
28, welches im Wesentlichen trapezförmig ausgebildet
ist und welches an zwei Ecken in Führungsleisten 88
ausläuft. Mit anderen Worten ist die Riegelleiste 24 im
Querschnitt an solchen Stellen, an welchen keine Rie-
gelnase 36 vorhanden ist, nach Art eines kyrillischen "D"
ausgebildet. Die Riegelnasen 36 sind im trapezförmigen
Hohlprofil 58 der breiteren der beiden Parallelen zuge-
ordnet und werden seitlich von den Führungsleisten 88
eingefasst.
[0055] Die Riegelnasen 36 umfassen Stege 90, wel-
che im verriegelten Zustand der Riegelvorrichtung 20 mit
den mit Bezug zu Figur 5 beschriebenen Führungsnuten
[0056] 42 in Eingriff gelangen. Die Stege 90 und die
Führungsleisten 88 vermitteln eine mittige bzw. zentrier-
te Führungssicherheit des verschiebbaren Elements 23
bzw. der Riegelleiste 24.
[0057] Figur 8 zeigt die Riegelvorrichtung 20 in einer
Schnittdarstellung. Dargestellt sind beide Kastenhälften
4, welche an der Teilungsebene 10 mit ihren Koppelwän-
den 26 aneinander befestigt sind. Die verschiebbaren
Elemente 23 befinden sich dabei im Eingriff miteinander,
wobei sich dies insbesondere auf die Steckbuchse 38
und den Stift 40 und auf die Riegelnase 36 und die Rie-
gelschlaufe 32 bezieht. Die verschiebbaren Elemente 23
sind dabei vollständig nach unten, d. h. in Richtung des
Kastenbodens (nicht dargestellt) verschoben, so dass
der Riegelgriff 22, welcher unterhalb der dargestellten
Schnittebene der Zeichnung angeordnet ist, bündig mit
der Oberkante 13 des teilbaren Kastens 2 abschließt.
Der Riegelgriff 22 weist in dieser Ausführungsform eine
praktische Griffkrempe 52 auf, welche die Handhabung
erleichtert.
[0058] Es können verschiedene Ausführungsformen
realisiert sein, welche die Bewegung der verschiebbaren
Elemente 23 begrenzen. Beispielsweise kann vorgese-
hen sein, dass die verschiebbaren Elemente 23 zur Ver-
riegelung (nach unten) so weit verschoben werden kön-
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nen, bis die Riegelnasen 36 an die Riegelschlaufen 32
stoßen. In diesem Fall ist der Weg des verschiebbaren
Elements 23 mindestens so lang wie eine Riegelnasen-
länge L3 ausgebildet. Der in Figur 8 dargestellte Zustand
wäre damit noch kein vollständig verriegelter Zustand,
sondern die verschiebbaren Elemente 23 könnten noch
ein wenig nach unten weiterverschoben werden, so dass
der Riegelgriff 22 tiefer in die Koppelwand 26 versenkt
wird.
[0059] Alternativ kann vorgesehen sein, dass der freie
Weg der verschiebbaren Elemente 23 durch die Füh-
rungselemente 38, 40, insbesondere durch die den Stift
40 umfassende Steckbuchse 38 begrenzt wird. In Figur
8 ist diesbezüglich ein Stellbereich L2 angedeutet, wel-
cher für das dargestellte Ausführungsbeispiel einen ma-
ximalen Riegelgriffüberstand über der Oberkante 86 fest-
legt. Weitere Alternativen sind naheliegend, beispiels-
weise ein Haken oder eine Wulst an der Riegelleiste 24.
[0060] Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel
schlägt die Steckbuchse 38 im entriegelten Zustand der
Riegelvorrichtung 20 an eine obere Stoßleiste 50 der
Koppelwand 26. Die Stoßleiste 50 erstreckt sich von der
Oberkante 86 in Richtung des Kastenbodens (nicht dar-
gestellt). Eine Innenfläche der Koppelwand 26 kann ge-
genüber der Stoßleiste 50 bezüglich der Teilungsebene
zurückgesetzt sein, um vor Abrieb geschützt zu sein. Die
dargestellte oberste Riegelnase 36 wird im entriegelten
Zustand von der Abschlussschlaufe 34 verdeckt.
[0061] Die Riegelnase 36 weist in der dargestellten
Ausführungsform außerdem eine Rampe 48 auf, welche
sich von einer Riegelnasenspitze 49 nach innen er-
streckt, um das Hintergreifen der Riegelschlaufe 32 zu
vereinfachen.
[0062] Wie sich aus Figur 8 außerdem ergibt, stehen
über die Teilungsebene 10 die Steckbuchse 38, der Stift
40, die Abschlussschlaufe 34, die Riegelnase 36 und die
Riegelschlaufe 32 hervor, wobei die Riegelschlaufe 32
und die Abschlussschlaufe 34 weiter über die Teilungs-
ebene 10 hervorstehen als die Riegelnase 36.
[0063] Figur 9 zeigt eine Draufsicht auf zwei ineinander
verriegelte Kastenhälften 4 ausgehend von einer Unter-
seite des teilbaren Kastens 2, d. h. vom Kastenboden 44
aus.
[0064] Wie sich aus dieser Ansicht nochmals ergibt,
umfassen die Koppelwände 26 die Riegelvorrichtungen
20, welche die Riegelleisten 24, die Riegelschlaufen 32
und die Riegelnasen 36 aufweisen. Die Riegelleisten 24
haben dabei die Form eines Trapezes 60, wobei in der
Mitte des Trapezes 60 das Hohlprofil 58 vorhanden ist.
Die Riegelvorrichtungen 20 sind von vier Flaschenauf-
nahmen 62 umgeben. In Figur 9 sind außerdem Boden-
stege 64 angedeutet, auf welchen die Flaschen zum Ste-
hen kommen können.
[0065] Aus Figur 9 wird weiterhin ersichtlich, dass die
Riegelnasen 36 im Zentrum der Riegelvorrichtung 20 an-
geordnet sind, wobei eine Riegelnasenbreite 54 in die-
sem Ausführungsbeispiel kleiner ausgebildet ist als eine
durch die Riegelschlaufe 32 gebildete Aussparung. Die

Querstabilität der Riegelvorrichtung 20 wird im Wesent-
lichen durch die Führungsleisten 88 in der Riegelleisten-
aufnahme 30 vermittelt. Die Führungsleisten 88 zentrie-
ren die Stege 90, damit diese ohne zu verkanten in die
Führungsnut 42 eingreifen. Zudem erleichtern die Füh-
rungsleisten 88 den Zusammenbau des teilbaren Kas-
tens 2 und gewährleisten eine minimierte und material-
schonende Verschleißerscheinung im Gebrauch.
[0066] Figur 10 zeigt eine Schnittansicht insbesondere
durch die Riegelvorrichtung 20 gemäß einer alternativen
Ausführungsform der Erfindung. Hierbei wurde eine
Draufsicht ausgehend von einer Oberseite des teilbaren
Kastens 2 gewählt, so dass auch Gefachewände 66 dar-
gestellt sind, die die Flaschenaufnahmen voneinander
trennen. Die Abschlussschlaufe 34 weist hierbei eine
Hinterschneidung 70 auf, mittels welcher eine Zwangs-
führung der Kastenhälften 4 beim Aneinandersetzen er-
folgt. Die Hinterschneidung 70 verhindert ein ungewoll-
tes Auseinandergleiten der beiden Kastenhälften 4 bei
der Entriegelung d. h. bei der Lösung ihrer Verbindung
miteinander. Außerdem ist hierdurch bei der Zusammen-
fügung der Kastenhälften 4 haptisch wahrnehmbar,
wann die Verriegelung möglich ist.
[0067] Ein weiterer Unterschied dieser Ausführungs-
form besteht darin, dass das Hohlprofil 58 weniger Vo-
lumen einnimmt als in dem mit Bezug zu Figur 9 beschrie-
benen Ausführungsbeispiel. Die Riegelleiste 24 weist
hier einen massiven Abschnitt 68 auf.
[0068] Figur 11 zeigt eine perspektivische Ansicht der
Kastenhälfte 4, wobei die mit Bezug zu Figur 10 beschrie-
bene Ausführungsform dargestellt ist. In dieser Ausfüh-
rungsform weisen sowohl die Abschlussschlaufe 34 als
auch die zweitunterste der vier übereinander angeord-
neten Riegelschlaufen 32 die Hinterschneidung 70 auf.
In weiteren nicht dargestellten Ausführungsformen kön-
nen auch mehr, insbesondere alle Riegelschlaufen 32
derart ausgebildet sein, jedoch wird die vorgeschlagene
Ausführungsform bevorzugt, da die gewünschten Effekte
durch bereits zwei Hinterschneidungen 70 erreicht wer-
den.
[0069] Aus Figur 11 ergibt sich außerdem, dass der
freie Weg der verschiebbaren Elemente 23 in dieser Aus-
führungsform durch die Führungselemente 38, 40, ins-
besondere durch die den Stift 40 umfassende Steck-
buchse 38 begrenzt wird. Hierzu ist in Form einer Aus-
sparung eine Schiebesperre 39 für die Steckbuchse 38
vorgesehen.
[0070] Figur 12 zeigt eine Nahaufnahme ausgehend
von einem Kasteninneren einer Kastenhälfte 4, wobei
der Riegelgriff 22 dargestellt ist. Der Riegelgriff 22 hat
eine ergonomische Form und weist bevorzugt solche Ab-
messungen auf, dass drei, vier oder fünf Finger bequem
untergreifen können, um das verschiebbare Element 23
anzuheben.
[0071] Figur 13 zeigt eine Draufsicht auf die Querseite
6 der Kastenhälfte 4 mit der Griffleiste 12, welche zum
Einzeltransport bevorzugt genutzt wird, sowie der Durch-
griffsöffnung 14.
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[0072] Der Riegelgriff 22 ist im entriegelten Zustand
dargestellt, so dass der Riegelgriffüberstand L1 maximal
ist. In der dargestellten Ausführungsform stehen die Rie-
gelnasen 36 dabei über die Riegelschlaufen 32 hinaus.
[0073] Figur 14 zeigt eine Draufsicht auf die Kasten-
hälfte 4 gemäß einer Ausführungsform der Erfindung.
Die Kastenhälfte 4 weist insgesamt zehn Flaschenauf-
nahmen 62 auf, wobei diese durch die Gefachewände
66 gegeneinander abgegrenzt sind. Weiterhin sind auch
die Bodenstege 64 dargestellt, auf denen die Flaschen
zum Stehen kommen. Bei dieser Ausführungsform, näm-
lich eine 4-3-3-Anordnung der Flaschen mit den Fla-
schenaufnahmen 62 in hexagonaler Form, sind jeweils
zwei querseitige Freiflächen 82 vorhanden, sowie eine
eckseitige Freifläche 84. Die eckseitige Freifläche 84
wird von der Rundkante 18 begrenzt, an welcher die Wer-
befläche 19 vorgesehen sein kann.
[0074] In der dargestellten Ausführungsform ist im Be-
reich der eckseitigen Freifläche 84 der weitere Stapel-
holm 80 vorgesehen, so dass die Kastenhälfte 4 auch
ohne Partner gefahrlos gestapelt werden kann. Der wei-
tere Stapelholm 80 ist dabei nicht im Scheitel der Rund-
kante 18 sondern hierzu versetzt angeordnet. In nicht
dargestellten Ausführungsformen kann die eckseitige
Freifläche 84 vollständig verblendet sein oder es können
anstelle der Rundkante 18 Schrägen vorhanden sein.
[0075] Außerhalb der Kastenecken 15 weist die Kop-
pelwand 26 Holme 72 auf, welche Holmen 72 der gegen-
überliegenden Seitenwand 27 entsprechen. Die Holme
72 der Koppelwand 26 werden dabei durch die Riegel-
leisten 24 und die Riegelleistenaufnahmen 30 gebildet.
[0076] Eine alternative Ausführungsform der Erfin-
dung ist in Figur 15 dargestellt, wobei diese sich zu der
mit Bezug zu Figur 14 beschriebenen Ausführungsform
lediglich in der Position des weiteren Stapelholms 80 un-
terscheidet, welcher hier im Scheitel der Rundkante 18
angeordnet ist.
[0077] Eine weitere Ausführungsform ist in Figur 16
aus der Perspektive von einer Kastenunterseite darge-
stellt, wobei die hier vorgeschlagene Lösung elf hexago-
nale Flaschenaufnahmen 62 mit einem 4-3-4-Schema
umfasst. Die dargestellte Ausführungsform umfasst wie-
derum die querseitigen Freiflächen 82, dafür keine Rund-
kante 18, sondern vier gerade Kastenecken 15.
[0078] Figur 16 zeigt außerdem, dass die Kastenhälfte
4 mit einem Verbundboden ausgestattet ist. Bei dem Ver-
bundboden umfasst der Stapelrand 46 mehrere, hier bei-
spielsweise sechs Inseln 84. Vier Inseln 84 sind zu einem
Quadrat angeordnet. Die Anordnung der Inseln 84 macht
es möglich, die Kastenhälften 4 oder die Kästen 2 um
90° versetzt aufeinander zu stapeln, was bei einem
durchgehenden Stapelrand 46 nicht möglich wäre.
[0079] Figur 17 zeigt eine weitere alternative Ausfüh-
rungsform der Erfindung, wobei die Kastenhälfte 4 zwölf
Flaschenaufnahmen 62 aufweist, welche jeweils einen
quadratischen Querschnitt aufweisen.
[0080] Figuren 18 und 19 zeigen schematisch Drauf-
sichten auf verschiedene Lagen in einem Kastenstapel

bei einer Verbundstapelung. Die in Figur 18 dargestellte
Lage und die in Figur 19 dargestellte Lage werden zur
Bereitstellung der notwendigen Stabilität bevorzugt ab-
wechselnd übereinander gestapelt. Die Kastenhälften 4
sind dabei wie mit Bezug zu Figur 16 beschrieben mit
dem Verbundboden ausgestattet, so dass sie im Ver-
bund stapelbar sind. Wie in Figur 18 erkennbar, sind die
Kastenhälften dabei beispielsweise nicht miteinander
verriegelt.
[0081] Die Querseiten der Kastenhälften 4, gemessen
zusammen mit der Riegelvorrichtung, sind hier nicht grö-
ßer als 201 mm ausgebildet. Vorteilhaft liegen die Kas-
tenhälften 4 somit in der Maßtoleranz 200 x 300 mm
plus/minus 0,5% bis 1% und bilden vollwertige Kleinge-
binde.
[0082] Zugleich sind die zusammengesetzten Kasten-
hälften 4, d. h. die teilbaren Kästen 2 säulenförmig sta-
pelbar. In diesem Fall gibt es lediglich die in Fig. 19 ge-
zeigte Lage, welche wiederholt übereinander gestapelt
wird.
[0083] Figur 20 zeigt eine weitere Ausführungsform ei-
ner Kastenhälfte 4 in perspektivischer Aufnahme, wobei
alternative Details der Riegelvorrichtung 20 dargestellt
sind. Die Riegelvorrichtung 20 umfasst hier beispielhaft
vier Riegelschlaufen 32 und vier Riegelnasen 32, die an
der Koppelwand 26 angeordnet sind. Die Riegelschlau-
fen 32 stehen bezüglich der Teilungsebene 10, d. h. be-
züglich der Koppelwand 26 ebenso weit hervor wie die
Riegelnasen 32. Dabei werden die Vorgaben bezüglich
der Breite der Querseiten 6 der Kastenhälften 4 einge-
halten, so dass die Verbundstapelung auf begrenztem
Raum möglich ist.
[0084] Figur 21 zeigt eine noch weitere Ausführungs-
form einer Kastenhälfte 4 in perspektivischer Aufnahme,
wobei alternative Details der Riegelvorrichtung 20 dar-
gestellt sind. Die Riegelvorrichtung 20 umfasst hier bei-
spielhaft vier Riegelnasen 32, die an der Koppelwand 26
angeordnet sind. Anstelle von Riegelschlaufen sind in
dieser Ausführungsform Riegelöffnungen 86 in der Kop-
pelwand 26 vorgesehen. Bei diesem Design stehen be-
züglich der Teilungsebene 10, d. h. bezüglich der Kop-
pelwand 26 lediglich die Riegelnasen 32 hervor. Dabei
werden die Vorgaben bezüglich der Breite der Quersei-
ten 6 der Kastenhälften 4 eingehalten, so dass die Ver-
bundstapelung auf begrenztem Raum möglich ist.
[0085] In den in Figuren 20 und 21 dargestellten Aus-
führungsformen weist die Kastenhälfte 4 in der Koppel-
wand 26 außerdem eine weitere Griffleiste 12 auf, welche
oberhalb einer weiteren Durchgriffsöffnung 14 angeord-
net ist. Eine derartige Ausgestaltung ist auch in den an-
deren zuvor beschriebenen Ausführungsformen mög-
lich.
[0086] Weitere Ausführungsformen der Erfindung
(nicht dargestellt) können auch teilbare Kästen 2 mit Mit-
telhandgriffen umfassen, insbesondere Mittelhandgriffe,
welche starr mit einer der Kastenhälften 4 verbunden
sind.
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Patentansprüche

1. Teilbarer Kasten (2), der zwei Kastenhälften (4) auf-
weist, die in einer Teilungsebene (10) mit Koppel-
wänden (26) aneinanderstoßen, wobei die Koppel-
wände (26) Riegelvorrichtungen (20) umfassen, mit-
tels welcher die Kastenhälften (4) lösbar aneinander
befestigbar sind,
dadurch gekennzeichnet, dass die Koppelwände
(26) Riegelgriffe (22) zur Betätigung der Riegelvor-
richtungen (20) aufweisen, mittels welcher die Rie-
gelvorrichtungen (20) in einen verriegelten Zustand
und in einen entriegelten Zustand verschiebbar sind.

2. Teilbarer Kasten (2) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Riegelgriffe
(22) im entriegelten Zustand über Oberkanten (86)
der Koppelwände (26) hervorstehen und/oder im
verriegelten Zustand bündig mit den Oberkanten
(86) der Koppelwände (26) abschließen oder in die
Koppelwände (26) versenkt sind.

3. Teilbarer Kasten (2) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Riegelvorrich-
tungen (20) Riegelnasen (36) umfassen, die im ver-
riegelten Zustand in Riegelschlaufen (32) greifen.

4. Teilbarer Kasten (2) nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Riegelnasen
(36) und die Riegelschlaufen (32) über die Teilungs-
ebene (10) hervorstehen, wobei die Riegelschlaufen
(32) weiter über die Teilungsebene (10) hervorste-
hen als die Riegelnasen (36) oder wobei die Riegel-
schlaufen genau so weit über die Teilungsebene (10)
hervorstehen wie die Riegelnasen (36).

5. Teilbarer Kasten (2) nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine,
bevorzugt mehrere Riegelschlaufen (32) Hinter-
schneidungen (70) aufweisen, mittels welcher eine
Zwangsführung der Kastenhälften (4) beim Anein-
andersetzen erfolgt.

6. Teilbarer Kasten (2) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Riegelvorrich-
tungen (20) mindestens zwei bevorzugt starr mitein-
ander verbundene verschiebbare Riegelleisten (24)
umfassen.

7. Teilbarer Kasten (2) nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Riegelleisten
(24) Stapelholme (16) ausbilden oder dass die Rie-
gelleisten (24) in Stapelholme (16) ausbildenden
Riegelleistenaufnahmen (30) angeordnet sind oder
dass die Riegelleisten (24) gemeinsam mit den Rie-
gelleistenaufnahmen (30) Stapelholme (16) ausbil-

den.

8. Teilbarer Kasten (2) nach einem der Ansprüche 3
bis 5 und einem der Ansprüche 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Riegelnasen
(36) fest mit den verschiebbaren Riegelleisten (24)
verbunden, insbesondere einstückig mit diesen aus-
gebildet sind und dass die Riegelschlaufen (32) fest
mit den Koppelwänden (26) verbunden sind, insbe-
sondere einstückig mit diesen ausgebildet sind.

9. Teilbarer Kasten (2) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Riegelvorrich-
tungen (20) Führungselemente (38, 40) insbeson-
dere in Form von Steckbuchsen (38) und/oder Stiften
(40) aufweisen, welche derart miteinander in Eingriff
gebracht werden können, dass die Riegelgriffe (22)
der beiden Kastenhälften (4) miteinander gekoppelt
sind und nur gemeinsam die Riegelvorrichtungen
(20) in den verriegelten Zustand und in den entrie-
gelten Zustand verschieben können.

10. Teilbarer Kasten (2) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der teilbare Kasten
(2) eine Längsseite und eine kürzere Querseite auf-
weist und wobei die Teilungsebene (10) parallel zu
der Querseite des teilbaren Kastens (2) orientiert ist.

11. Teilbarer Kasten (2) nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Querseiten (6)
der Kastenhälften (4) mit der Riegelvorrichtung (20)
nicht größer als 201 mm ausgebildet sind und die
Längsseite des teilbaren Kastens (2) im zusammen-
gesetzten Zustand nicht kleiner als 396 mm ausge-
bildet ist.

12. Teilbarer Kasten (2) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kastenhälften
(4) mit einem Verbundboden ausgestattet sind, so
dass sie im Verbund stapelbar sind.

13. Teilbarer Kasten (2) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Koppelwände
(26) in einer Wandstärke ausgebildet sind, die der
Wandstärke der gegenüberliegenden Seitenwände
(27) entspricht.

14. Teilbarer Kasten (2) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest außer-
halb von Kastenecken (15) die Koppelwände (26)
Holme (72) aufweisen, welche Holmen (72) der ge-
genüberliegenden Seitenwände (27) entsprechen.
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15. Kastenhälfte (4), insbesondere zur Verwendung in
einem teilbaren Kasten (2) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, mit einer Koppelwand (26),
welche eine Riegelvorrichtung (20) umfasst, mittels
welcher die Kastenhälfte (4) an einer weiteren Kas-
tenhälfte lösbar aneinander befestigbar ist, dadurch
gekennzeichnet, dass die Koppelwand (26) einen
Riegelgriff (22) zur Betätigung der Riegelvorrichtung
(20) aufweist, mittels welchem die Riegelvorrichtung
(20) in einen verriegelten Zustand und in einen ent-
riegelten Zustand verschiebbar ist.
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